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Das Schuldbetreibungs- und Konkursrecht ist ein in der Praxis wichtiges, aber 

auch sehr umfangreiches Themengebiet. Das vorliegende Buch stellt das Wesen, 

die Instrumente und den Verfahrensablauf des schweizerischen Schuldbetrei-

bungs- und Konkursrechts übersichtlich und leicht verständlich dar. Zahlreiche 

Beispiele und Musterformulare veranschaulichen die Theorie. 

Die gute Aufnahme der bisherigen Auflagen des «Schuldbetreibungs- und Kon-

kursrechts» zeigt, dass die fundierte Darstellung juristischer Themen in einfa-

cher, auch dem Laien verständlicher Sprache einem Bedürfnis entspricht. In die-

sem Recht werden klare Regeln aufgestellt, wie Betreibungsämter das Zwangs-

vollstreckungsrecht anzuwenden haben. Dieses wird hier fundiert und eingängig 

erklärt. Die Rechte und Pflichten der Schuldner sowie Gläubiger oder beteiligten 

Drittparteien werden aufgezeigt sowie bei einem Regelverstoss die Möglichkei-

ten einer Partei, sich adäquat zur Wehr zu setzen. Wie in den bisherigen Auf-

lagen sollen eine einfache Sprache, ein sorgfältiger und transparenter Aufbau 

sowie zahlreiche Beispiele mit Musterformularen und Grafiken ein praxis- und 

anwendungsorientiertes Studium ermöglichen. Gleichzeitig bildet es auch eine 

ausgezeichnete Grundlage für Personen, welche sich z.B. als Mitarbeitende 

eines Betreibungs- und Konkursamtes oder als Gläubiger mit dem Inkassowesen 

beschäftigen. 

Einige in diesem Buch verwendete Musterformulare und Dokumente stammen 

von der Betreibungssoftware BEA.NET der Firma bonimpex.ch und der Stadt 

Dübendorf (erstellt durch das Betreibungsinspektorat des Kantons Zürich und 

den kantonalen Berufsverband der Betreibungsbeamten) und wurden uns mit 

deren freundlicher Genehmigung zur Verfügung gestellt. Einige Dokumente 

sind Vorgaben seitens des Bundesamtes für Justiz. 

Elektronische Informationen zum Schuldbetreibungs- und Konkursrecht finden 

Sie auf folgenden empfehlenswerten Webseiten: 

• vgbz.ch 

• duebendorf.ch / Verwaltungsbereich Betreibungs- und Stadtammannamt 

• betreibung-konkurs.ch 

In der vorliegenden Auflage sind die Gesetzesänderungen bis und mit 2019 nach-

geführt.  
Zürich, im Herbst 2019 Josef Studer, Markus Zöbeli 
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A Allgemeine Fragen der Schuld-
betreibung 

 
A  Allgemeine Fragen der Schuldbetreibung 
1 

Allgemeine 
Fragen 

 

1 Worum es im Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht geht 

1  Worum es im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht geht 

1.1 Das Schuldbetreibungs - und Konkursrecht als  Zwangs - 

vollstreckungsrecht 

Als Gesellschaftsmitglieder sind wir alle in ein mehr oder weniger komplexes 

Geflecht von rechtlichen Beziehungen eingebunden. Dieses Geflecht überbürdet 

uns Pflichten, und es gewährt uns Rechte gegenüber anderen Privatpersonen 

oder gegenüber dem Staat. 

Aufgabe der Rechtsordnung ist es, den Kreis dieser Rechtspositionen zu defi-

nieren. Es geht also darum, festzulegen, unter welchen Voraussetzungen und in 

welchem Umfang jemand gegenüber anderen Privatpersonen oder dem Staat 

berechtigt bzw. verpflichtet ist. Dies bewältigt das materielle Recht. Mit Fragen 

des materiellen Rechts befassen sich die meisten der über den engeren Kreis der 

Fachleute hinaus bekannten Gesetze. 

Beispiele: Das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) regelt unter anderem die Rechte 

und Pflichten von Familienmitgliedern (Ehepartner und Kinder); das Schweizerische 

Obligationenrecht (OR) befasst sich unter anderem mit den Rechten und Pflichten 

aus Verträgen; die Steuergesetze des Bundes und der Kantone befassen sich mit der 

Pflicht der Bürgerinnen und Bürger, Steuern zu bezahlen usw. 

In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle funktioniert das Geflecht von recht-

lichen Beziehungen reibungslos; den Beteiligten ist klar, dass bestimmte Pflich-

ten bestehen, und diese werden anstandslos erfüllt. In einer vergleichsweise 

kleinen Zahl der Fälle kommt es dagegen zu Konflikten. Solche Konflikte ha-

ben letztlich zwei Ursachen: 

• Entweder sind sich die Beteiligten über das Bestehen oder den Umfang von 

Rechten und Pflichten uneinig, d.h., sie streiten über den Gehalt des materi-

ellen Rechts. 

Beispiel: A fordert von B Bezahlung von CHF 10'000.– mit der Begründung, es sei ein 

Kaufvertrag über das Bild «Die Schöne und das Biest» abgeschlossen worden. B räumt 

ein, dass er sich für dieses Bild in der Galerie von A interessiert hat. Er ist aber der 
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Meinung, dass nie ein Kaufvertrag abgeschlossen worden sei. A und B sind sich also 

uneinig darüber, was das materielle Recht verlangt, damit ein Kaufvertrag entsteht. 

• Oder den Beteiligten ist das Bestehen von Verpflichtungen klar. Der Ver-

pflichtete ist aber nicht willens bzw. nicht in der Lage, die geschuldete Leis-

tung zu erbringen. 

Beispiel: B bestreitet nicht, dass er das Bild bezahlen muss. Er ist aber nicht zahlungs-

fähig. 

Trotz der vergleichsweise kleinen Zahl von Konfliktfällen kann sich eine Rechts-

ordnung nicht nur mit der Festsetzung des materiellen Rechts begnügen. Sie 

muss auch Verfahren zur Feststellung (Anwendung) und Durchsetzung be-

stehender Rechtspositionen anbieten. 

Die Feststellung (Anwendung) von Recht im Streitfall ist primär eine Aufgabe 

der Gerichte. Ihre Zuständigkeit und das Verfahren, in dem vor Gericht verhan-

delt wird, sind im Prozessrecht geregelt, wobei im Rahmen dieser Publikation 

vor allem das Zivilprozessrecht eine Rolle spielt. Es regelt die Abwicklung von 

privatrechtlichen Streitigkeiten, im Gegensatz zu öffentlich-rechtlichen Streitig-

keiten, für die die Rechtsordnung andere Verfahren aufstellt. 

Bemerkung zur Unterscheidung zwischen Privatrecht und öffentlichem Recht. Un-

sere Rechtsordnung lässt sich in zwei grosse Blöcke einteilen. Das Privatrecht regelt 

die Rechtsbeziehungen von rechtlich gleichgestellten Personen, das öffentliche Recht 

regelt dagegen Organisation, Aufgaben und Kompetenzen des Staates. Im Bereich 

des öffentlichen Rechts sind die staatlichen Behörden dem Individuum übergeordnet. 

Typische Bereiche des Privatrechts: Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, Personen-

recht, Familienrecht, Erbrecht und Sachenrecht. 

Typische Bereiche des öffentlichen Rechts: Verfassungsrecht, Steuerrecht, Straf-

recht, das gesamte Verwaltungsrecht, aber auch das Prozessrecht. 

Das materielle Recht in einem Streitfall festzustellen, reicht nicht aus. Es nützt 

einer Person nämlich wenig, wenn ein Gericht ihr in einem Urteil rechtsverbind-

lich ein bestimmtes Recht zubilligt. 

Beispiel: Nehmen wir an, das Gericht habe festgestellt, dass zwischen A und B tat-

sächlich ein Kaufvertrag über das Bild «Die Schöne und das Biest» zustande gekom-

men ist. B schuldet nun A CHF 10'000.–. Das hat A im Gerichtsurteil nun «schwarz 

auf weiss». Und möglicherweise hat B ein Einsehen und bezahlt. Vielleicht bleibt B 

durch das Urteil aber unbeeindruckt und bezahlt nicht. 

Nun kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass ein Gläubiger sich 

selbst behelfen müsse. Im Beispiel müsste A dann B irgendwie zur Zahlung der 

CHF 10'000.– bringen, vielleicht mit List, notfalls mit Gewalt. Das wiederum 
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kann der Staat nicht zulassen, denn es bestünde die Gefahr der Eskalation sol-

cher privaten Inkassoversuche. Deshalb ist die Selbsthilfe, ausser im Falle der 

Notwehr und der Nothilfe, verboten und wird unter Umständen sogar straf-

rechtlich geahndet. 

Unzulässig wäre es z.B., wenn A dem B gegen seinen Willen Gegenstände im 

Wert von CHF 10'000.– wegnähme, um sich schadlos zu halten, oder wenn er 

ihn auf irgendeine Weise bedrohen würde, um ihn zur Zahlung zu zwingen. 

Wenn der Staat die Selbsthilfe verbietet, dann bleibt ihm nichts anderes, als an-

stelle des Berechtigten für die Durchsetzung bestehender Rechte zu sorgen. 

Mittel dazu ist die Zwangsvollstreckung. Genau damit befasst sich das Schuld-

betreibungs- und Konkursgesetz (SchKG). Allerdings gilt es nicht für alle denk-

baren Arten der Zwangsvollstreckung. Nach SchKG 38 Abs. 1 kommt es nur bei 

Rechtsansprüchen zum Zug, die auf eine Geldleistung oder eine Sicherheitsleis-

tung gehen (Näheres dazu im folgenden Abschnitt 1.2). 

Rechtsansprüche mit anderem Inhalt (z.B. Übergabe einer Sache oder Erbring-

ung einer Dienstleistung) werden nicht nach den Regeln des SchKG vollstreckt. 

Für sie kommt in der Regel die Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), allen-

falls in Verbindung mit kantonalen Rechtsnormen, zum Zug. 

Typische Mittel für die Zwangsvollstreckung in geldfremde Leistungen (und deren 

Zuständigkeiten) sind: 

• Die Ersatzvornahme: Die zuständigen Behörden ermächtigen den Berech-

tigten, eine geschuldete Leistung auf Kosten des Verpflichteten selbst vor-

zunehmen oder durch jemand anderen vornehmen zu lassen. 

• Die Zwangswegnahme: Die zuständigen Behörden nehmen dem Verpflich-

teten einen Gegenstand weg und geben ihn dem Berechtigten. 

• Der Erlass eines Befehls oder Verbots an den Verpflichteten unter Andro-

hung einer Strafe. 

• Die Verhängung von Tagesbussen bis zur Erbringung einer geschuldeten 

Leistung: Die zuständigen Behörden verhängen eine Busse für jeden Tag, 

an dem der Verpflichtete eine geschuldete Leistung nicht erbringt. 

• Die Exmission/Ausweisung: Die zuständigen Behörden weisen eine natür-

liche oder juristische Person(engruppe) an, Räumlichkeiten unverzüglich zu 

verlassen. 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a38
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1.2 Gegenstand des SchKG 

Wie bereits erwähnt, befasst sich das SchKG mit der Zwangsvollstreckung von 

Geldforderungen und Sicherheitsleistungen. 

• Zum Gegenstand der Geldforderung gibt es nicht viel zu sagen. Hier wird 

die Situation geregelt, dass jemand einer anderen Person Geld schuldet. 

Dabei ist es gleichgültig, ob die Person des Gläubigers eine Privatperson 

oder eine staatliche Behörde ist. Auch der Staat treibt also seine Geldan-

sprüche (z.B. Steuerschulden, Bussen, staatliche Gebühren usw.) mit der 

Schuldbetreibung ein. 

 Geldforderungen im Sinne des SchKG sind nur Ansprüche in Schweizer 

Währung. Sollen Ansprüche vollstreckt werden, die auf eine ausländische 

Währung lauten, müssen diese in Schweizer Franken umgerechnet werden 

(SchKG 67 Abs. 1 Ziff. 3). Das materielle Recht lässt eine Umrechnung im-

mer dann zu, wenn im Vertrag nicht ausdrücklich abgemacht worden ist, 

dass der Betrag effektiv in der ausländischen Währung geschuldet ist 

(sogenannte Effektivklauseln, vgl. dazu OR 84). 

Bemerkung: Sobald mit einer Effektivklausel abgemacht ist, dass die Leistung nur 

in der ausländischen Währung erbracht werden darf, handelt es sich aus Optik des 

schweizerischen Rechts nicht mehr um eine Geldschuld, sondern um eine Sach-

schuld (Ware der Gattung Dollar, Pfund, Euro usw.). Und damit ist eine Zwangs-

vollstreckung nach dem SchKG ausgeschlossen. 

materielles Recht Verfahrensrecht

Aufgaben einer Rechtsordnung

Rechte und Pflichten 
festlegen

Rechte und Pflichten 
feststellen

• Im Privatrecht: 
Zivilprozess

• Im öffentlichen 
Recht:
Verwaltungsver-
fahren und/oder 
Verwaltungsprozess

Rechte und Pflichten 
durchsetzen

• Zwangsvoll-
streckungsrecht

SchKG

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/18890002/index.html#a67
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19110009/index.html#a84
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Sachschulden sind auch Ansprüche auf Edelmetall oder Wertpapiere, auch wenn sie 

im Einzelfall die Funktion einer Geldschuld haben. Wer Anspruch auf eine bestimmte 

Menge Gold hat, kann diesen Anspruch nie mithilfe des SchKG vollstrecken lassen. 

• Sicherheitsleistungen sind Geldzahlungen auf ein Sperrkonto zur Absiche-

rung einer möglicherweise bestehenden zukünftigen Schuld. Die Pflicht zur 

Sicherheitsleistung entsteht entweder durch vertragliche Abmachung, durch 

gesetzliche Vorschrift oder durch Anordnung eines Gerichts. Weigert sich 

der Verpflichtete, die Sicherheitsleistung einzuzahlen, dann kann er mit-

hilfe der Schuldbetreibung dazu gezwungen werden. Auch hier gilt aller-

dings: Die Sicherheitsleistung muss in einer Geldschuld bestehen. Besteht 

die Pflicht auf Sicherheitsleistung in der Hinterlegung von Wertpapieren, 

Edelmetall usw., dann erfolgt die Vollstreckung nicht nach dem SchKG, 

sondern nach dem Zivilprozessrecht (ZPO). 

Beispiel: Bekannt ist die sogenannte Mieterkaution für die Miete von Wohnungs- 

und Geschäftsräumen. Sie wird in Mietverträgen oft vereinbart. Der Mieter hat die 

Pflicht, einen bestimmten Betrag auf ein Sperrkonto des Vermieters einzuzahlen. 

Unterlässt er dies, dann kann der Vermieter ihn mit Betreibung dazu zwingen. In 

der Praxis wird davon heute kaum mehr Gebrauch gemacht. 

1.3 Musterbeispiele für das  Betreibungsverfahren 

Um die Materie des Zwangsvollstreckungsrechts auch mit praktischen Beispielen 

sinnvoll zu ergänzen, folgen nun drei Einleitungsbeispiele, welche Sie fortlaufend 

immer wieder in verschiedenen Stadien des Betreibungsverfahrens finden. 

Einleitungsbeispiel 1: Felix Bitterli, wohnhaft am Almosenweg 7 in 8600 Dübendorf, 

und die RIGOROSO AG, Vertriebsgesellschaft für Elektrogeräte, Geierstrasse 14, 4005 

Basel, haben einen Kaufvertrag über einen Elektroofen zum Preis von CHF 750.– ab-

geschlossen. Felix Bitterli braucht ihn für sein Ferienhaus. Die RIGOROSO AG hat den 

Ofen am 3. Mai 2019 vereinbarungsgemäss geliefert und gleichzeitig Rechnung dafür 

gestellt. Vereinbart war eine Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Rechnungsstellung. Ende 

Juli 2019 stellt die Buchhaltung fest, dass Herr Bitterli noch nicht bezahlt hat, obwohl 

er dies seit dem 3. Juni hätte tun sollen (Fälligkeit). Nachdem die Buchhaltungsabtei-

lung zwei Mahnungen geschickt hat, sind nun die angedrohten rechtlichen Schritte zu 

ergreifen. Was ist konkret zu tun? 

Einleitungsbeispiel 2: Dominikus Domus hat sich mit einem Kredit seiner Bank, 

der Gross & Zügig AG, ein Einfamilienhaus gekauft. Wie üblich wurde ein Grund-

pfand im entsprechenden Betrag im Grundbuch eingetragen. Dominik Domus wird 

arbeitslos und kann die Zinsen nicht mehr bezahlen. Die Bank kündigt korrekt den 

Hypothekarkredit. Dominik Domus kann den verlangten Betrag nicht bezahlen. Was 

kann die Bank jetzt unternehmen – insbesondere mit Blick auf das Einfamilienhaus? 
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Einleitungsbeispiel 3: Die Firma Grossmaul & Schwätzer GmbH, mit Sitz an der 

Dufourstrasse 147 in 6003 Luzern, hat bei der RIGOROSO AG, Vertriebsgesellschaft 

für Elektrogeräte, Geierstrasse 14, 4005 Basel, eine elektrische Anlage im Wert von 

CHF 130'000.– bestellt. Die Anlage wurde geliefert und in Rechnung gestellt. Die 

Zahlung ist aber trotz mehrmaliger Mahnung ausgeblieben. In der Buchhaltungs-

abteilung der RIGOROSO AG stellt sich nun die Frage: Wie kommen wir zu unserem 

Geld? 

2 Übersicht über das Schuldbetreibungs-
verfahren 

2  Übersicht über das Schuldbetreibungsverfahren 

2.1 Der Ablauf des Verfahrens  

Das SchKG dient dem zwangsweisen Inkasso von Geldforderungen und Sicher-

heitsleistungen bei einem zahlungsunwilligen oder -unfähigen Schuldner. Das 

Ziel des Verfahrens ist klar: Der Gläubiger soll sein Geld erhalten, und dieses soll 

aus dem Vermögen des Schuldners stammen. 

Da der Gläubiger sich nicht «selbst beim Schuldner bedienen» darf, muss er sich 

an die Betreibungsbehörden wenden und die Betreibung einleiten (erste Ver-

fahrensphase). Diese nehmen dem Schuldner, stellvertretend für den Gläubiger, 

Vermögensgegenstände weg. Das Wegnehmen nennt man im Betreibungsrecht 

pfänden. Die Pfändung findet in einer zweiten Verfahrensphase statt. 

Keine Probleme ergeben sich, wenn der Schuldner über Barvermögen (Cash 

oder auf einem Konto) verfügt. In diesem Fall genügt es, das Geld zu pfänden 

und es an den Gläubiger weiterzuleiten, oder der Schuldner begleicht frühzeitig 

von sich aus die ausstehende(n) Forderung(en). Schwieriger wird es, wenn der 

Schuldner nicht über genügend Barvermögen verfügt. In diesem Fall müssen die 

Betreibungsbehörden auf andere Vermögenswerte des Schuldners zugreifen 

(z.B. Bilder, Fernseher, Motorfahrzeuge, Grundstücke usw.). Dem Gläubiger ist 

damit aber nicht geholfen: Er hat ja nicht einen Fernseher (oder dergleichen) 

zugute, sondern eine bestimmte Geldsumme. Deshalb müssen die Behörden das 

gepfändete Gut veräussern, meist indem sie es öffentlich versteigern. Erst da-

nach können sie dem Gläubiger die ihm zustehende Summe übergeben. Ver-

silberung des gepfändeten Guts und Verteilung an die Gläubiger finden in einer 

dritten Verfahrensphase statt. 

In der Praxis werden heute in über 90% aller Fälle nur noch die Erwerbseinkünfte 

gepfändet (z.B. Lohn, Taggeld- und Versicherungsleistungen oder Einkünfte aus 

selbstständiger Erwerbstätigkeit), welche bis zum betreibungsrechtlichen Existenz-

minimum beschränkt pfändbar sind. 
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Mit dieser allgemeinen Umschreibung haben wir das Betreibungsverfahren mit 

seinen drei Phasen grob skizziert.  
Phasen des Betreibungsverfahrens 

1. Die Einleitungsphase 
(Einleitung der Betreibung) 

Das Betreibungsverfahren beginnt nicht automatisch, sondern 
erst auf Veranlassung des Gläubigers hin – er muss das Betrei-
bungsbegehren an das zuständige Betreibungsamt richten. 
Diese stellen dem Schuldner daraufhin den Zahlungsbefehl zu. 
Darin wird der Schuldner aufgefordert, die vom Gläubiger be-
hauptete Schuld entweder innert einer bestimmten Frist zu 
bezahlen oder sich dagegen zur Wehr zu setzen (Rechtsvor-
schlag). Dem Schuldner wird in Aussicht gestellt, dass die 
Zwangsvollstreckung weitergeführt wird, falls er nicht handelt. 

2. Die Mittelbeschaffungsphase 
(Fortsetzung der Betreibung) 

Das Betreibungsamt nimmt dem Schuldner Vermögenswerte 
weg (= Pfändung. Unterliegt der Schuldner der Konkursbetrei-
bung, stellt das Betreibungsamt lediglich eine Konkursandroh-
ung zu). In der Regel kommt es zu einer Erwerbs- oder Lohn-
pfändung. Bei einer Lohnpfändung erfolgt die Anzeige an den 
Arbeitgeber des Schuldners, dass er den betreibungsrechtlich 
übersteigenden Existenzminimumbetrag direkt dem Betrei-
bungsamt überweisen muss. 

Diese Phase des Verfahrens heisst im SchKG Fortsetzung der 
Betreibung. Auch hier muss der Gläubiger wieder aktiv werden; 
die Betreibungsbehörden pfänden erst, wenn er die Fortsetzung 
verlangt. 

3. Die Versilberungsphase 
(Verwertung) 

Hier geht es um die Veräusserung der gepfändeten Gegenstän-
de. Meistens werden sie durch das Betreibungsamt versteigert. 
Aus dem Erlös wird der Gläubiger befriedigt. Was übrig bleibt, 
erhält der Schuldner zurück. Sofern pfändbare Vermögenswerte 
vorhanden sind, muss der Gläubiger auch hier wieder aktiv wer-
den; die Betreibungsbehörden schreiten erst zum Verwertungs-
akt, wenn er die Verwertung verlangt (in der Praxis heute mit 
über 90% der Fälle die Regel: reine Lohn- oder Erwerbspfän-
dungen; hier muss der Gläubiger nichts unternehmen).  

  


